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Nr. 17 Donnerstag, 28. April 2022

Nr. 1 Einladung zur Jahres-
hauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft 
Weilheim

Am Samstag, den 14. Mai 2022, 
um 20.00 Uhr findet im Feuerwehr-

haus Weilheim die ordentliche Jah-
resversammlung der Jagdgenossen 
Weilheim statt. 
TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der letz-

ten Versammlung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht mit Entlastung
5. Verwendung des Jagdschillings 

und Entlastung
6. Wünsche und Anträge
Alle Jagdgenossen sind herzlich ein-
geladen.

 Die Vorstandschaft

Nr. 2 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  

Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 3 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist bis November am Frei-
tag von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr ge-
öffnet.

Wir bitten um Beachtung!  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Bitte beachten Sie die gel-
tenden Corona-Schutzmaßnah-
men  

Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Ferber 
2. Bürgermeisterin

Verwaltungsgemeinschaft  
Monheim (Stadt Monheim sowie 
die Gemeinden Buchdorf, Dai-

ting, Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1  Fälligkeit der Realsteuern

Am 15. Mai 2022 werden zur 
Zahlung fällig: 

a) die Gewerbesteuer (Vorauszah-
lung) für die Zeit vom 01.04. – 
30.06.2022

b) die Grundsteuer (bei vierteljähr-
licher Zahlungsweise) für die Zeit 

vom 01.04. – 30.06.2022.

Sofern keine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt, bitten wir diese Steu-
ern bis spätestens 15.05.2022 zur 
Einzahlung zu bringen. Nach diesem 
Zeitpunkt sind wir leider gezwun-
gen, die fälligen Beträge einschließ-
lich Mahngebühren und Säumniszu-
schlägen zu erheben. 

Roland Wildfeuer 
2. Vorsitzender

B) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Sitzung des Gemein-
derates Buchdorf 

Am Montag, den 02. Mai 2022, 
um 19.30 Uhr findet im Rathaus 
Buchdorf die Sitzung des Gemein-
derates statt. 

TAGESORDNUNG:

1. Abschließende Beratung des 

Haushaltsplanes und Beschluss 
zum Erlass der Haushaltssatzung 
2022

2. Beschluss zum Stellenplan 2022

3. Beschluss zum Finanz- und Inve-
stitionsplan 2023 – 2025

4. Antrag auf isolierte Befreiung zur 
Errichtung eines Gartenhauses, 
Gemarkung Buchdorf, Fl.-Nr. 
558/1, Förgstraße 6, 86675 Buch-
dorf

5. Beschluss zur Bestellung einer 
Leiterin der Außenstelle Buchdorf 
der VHS Donauwörth

6. Bekanntgaben

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Zur Beachtung: Im Rathaus 
Buchdorf herrscht weiterhin Mas-
kenpflicht!

Grob 
Erster Bürgermeister


